Sozialdemokratische Partei Deutschland – Region Niederrhein

Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in der Region Niederrhein

I. Grundsätze

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen Niederrhein wird nach den Maßgaben der Richtlinien der AsF NRW in den Grenzen der Region NR gebildet. Sie arbeitet im Rahmen dieser Richtlinien.

Der AsF-Niederrhein gehören die weiblichen Mitglieder in der SPD-Region Niederrhein an.

Ihre organisatorische Grundlage bilden die Grundsätze für die Tätigkeiten der Arbeitsgemeinschaften in der SPD und die Richtlinien der AsF in NRW in der jeweils geltenden Fassung.

II. Ziele und Aufgaben

Die AsF in der Region Niederrhein setzt sich die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in allen Entscheidungsgremien in der Partei und Gesellschaft zum Ziel.

Daraus ergeben sich für die AsF in der Region Niederrhein folgende Aufgaben:

· die Willensbildung in der Region verantwortlich und gleichberechtigt mit zu gestalten, vor allem durch die Erarbeitung von Initiativen und Programmen für die Region und die organisatorische Vorbereitung entsprechender Aktionen.

· Projekte in den Unterbezirken, die dem vorgenannten Ziel dienen, zu koordinieren und zu unterstützen.

· Die Politik der Partei in der Region mit zu gestalten und die sozialdemokratischen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, Regierungsmitglieder und Fraktionen so zu beeinflussen, dass den Interessen und Forderungen der Frauen politisch und personell Rechnung getragen wird;

· auf die Verankerung von Gender-Mainstreaming zu achten, d.h. Geschlechtergerechtigkeit in allen Politikfeldern durch zu setzen.

Um die Einflussnahme auf die Politik der SPD-Region Niederrhein zu erreichen, wird die ASF in der Region Niederrhein

a) bei allen parlamentarischen Initiativen der Region mit den Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zusammenarbeiten;

b) perspektivisch die frauenpolitischen Interessen der Regionen organisieren, bündeln und gestalten, die Partei und die Bevölkerung für die Ziele der AsF-Arbeit mobilisieren;

c) auf die politische Willensbildung in der Region im Sinne von Gender-Mainstreaming einwirken, den Unterbezirken Informationen zur Verfügung stellen und deren Beschlussfassungen in der Region unterstützen und befördern;

d) Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote zur politischen Bildung und Qualifizierung von Funktionärinnen und Mandatsträgerinnen durchführen, die Koordination von Netzwerken der ASF in den Ortsvereinen und Unterbezirken der Region unterstützen und somit wesentlich zur Netzwerkbildung mit Vereinen, den Gewerkschaften, Verbänden und Kirchen in der Region beitragen;

e) Die SPD in der Region sowie die sozialdemokratischen Regierungsmitglieder, Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern in den Kommunen, Land, Bund und Europa in diesem Sinne informieren und deren politische Arbeit im Sinne des Gender-Mainstreaming begleiten sowie kritisch an den Zielen der Frauen messen;

f) Durch eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, im Rahmen der Richtlinien für die Tätigkeit als Arbeitsgemeinschaften, an der Vermittlung der Politik der Region mitwirken, wobei im Rahmen des Machbaren und Umsetzbaren Neue Medien entsprechend eingesetzt werden sollen. Hierbei gilt es aber darauf zu achten, dass auch in Zukunft die gleichberechtigte Teilhabe an Informationen für alle gesichert sein muss.

III. Aufbau der Arbeitsgemeinschaft

Organe der AsF in der Region Niederrhein sind: 

1. die Regionalkonferenz

2. das gewählte Koordinierungsteam

1. Die Regionalkonferenz

Die Regionalkonferenz dient dem inhaltlichen Austausch der AsF in der Region NR.

Die Regionalkonferenz setzt sich zusammen aus 60 in den Unterbezirken gewählten Delegierten.

Jeder Unterbezirk hat zwei Grundmandate. Die Verteilung der übrigen Mandate erfolgt nach Zahl der weiblichen Mitglieder der SPD, für die in den voraus gegangenen vier Quartalen Pflichtbeiträge abgeführt worden sind.

Die Unterbezirke, die keine AsF haben, entsenden durch Beschluss des Unterbezirksvorstandes der Partei weibliche Delegierte.

An der Regionalkonferenz nehmen die Mitglieder des Koordinierungsteams, die niederrheinischen Mitglieder des AsF-Landesvorstandes und die in den Unterbezirken gewählten Ersatzdelegierten mit beratender Stimme teil.

Die Regionalkonferenz berät und entscheidet über Anträge der AsF-Gliederungen und entscheidet im übrigen selbst über ihre Themen. Sie kann Beschlüsse und Anträge and den AsF-Landesvorstand, die AsF-Landeskonferenz und die AsF-Bundeskonferenz richten.

Sie vernetzt, koordiniert und plant die Arbeit der AsF und begleitet die Listenaufstellungen zu Wahlen.

Die AsF-Regionalkonferenz tagt in der Regel einmal jährlich sowie bei besonderem Bedarf. Auf Antrag eines Drittels der den Regionen angehörenden AsF-Unterbezirken oder auf Beschluss des Koordinierungsteams mit einfacher Mehrheit ist eine AsF-Regionalkonferenz einzuberufen.

2. Das AsF-Koordinierungsteam Niederrhein 

      Das Koordinierungsteam sollte sich zusammen setzen aus:

· mindestens fünf gewählten Vertreterinnen aus allen Teilen der Region Niederrhein

· mindestens eine Vertreterin aus dem AsF-Landesvorstand nimmt mit beratender Stimme teil.

Das Koordinierungsteam trifft sich mindestens fünfmal im Jahr.

Das Koordinierungsteam wird auf der Regionalkonferenz für zwei Jahre gewählt.

Das Koordinierungsteam erledigt die laufenden Geschäfte.

IV. Finanzen

Das Koordinierungsteam der Region Niederrhein gibt sich, im Rahmen der durch AsF Landesvorstand zur Verfügung gestellten Mittel, einen Etat aus dem die laufenden Ausgaben für die regionale Arbeit getätigt werden.

V. Organisation

   Die/der im Regionalbüro benannte Kollegin/Kollege unterstützen die Arbeit der

   Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in der Region Niederrhein.

  VI. Schlussbestimmung

   Die Richtlinie tritt durch Beschluss des AsF Landesvorstandes im Benehmen mit dem NRW

   Landesvorstand am 12.12.2002 auf der Konferenz zur Gründung der AsF in der Region NR

   in Kraft.

